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Titel:

Zum Unterschriftserfordernis bei Strafbefehl, Urteil und Verfügungen

Normenkette:
StPO § 275 Abs. 2 S. 1, § 408, § 409

Leitsätze:
Zum Unterschriftserfordernis bei Strafbefehl, Urteil und Verfügungen. (Rn. 5 – 9)
1. Für einen Strafbefehl ist im Gegensatz zum Urteil (§ 275 Abs. 2 S. 1 StPO) die Unterschrift nicht 
zwingend vorgeschrieben. Es genügt daher ein Hand- oder Faksimilezeichen, falls sich daraus die Person 
des Richters zweifelsfrei ergibt. (Rn. 5) (redaktioneller Leitsatz)
2. Für die Akzeptanz einer gem. § 275 Abs. 2 S. 1 StPO notwendigen, jedoch unleserlichen 
Urteilsunterschrift ist ein großzügiger Maßstab anzuwenden. Es reicht aus, dass jemand, der den Namen 
des Unterzeichnenden und dessen Unterschrift kennt, den Namen aus dem Schriftbild herauslesen kann. 
(Rn. 9) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:
Unterschrift unter Strafbefehl, Unterschrift unter Urteil, unleserliche Unterschrift

Vorinstanz:
LG Regensburg, Urteil vom 02.07.2024 – 3 Ns 311 Js 25270/21

 

Tenor

I. Die Revision des Angeklagten S. gegen das Urteil des Landgerichts Regensburg vom 02.07.2024 wird als 
unbegründet verworfen.

II. Der Beschwerdeführer hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen.

Gründe

I.

1
Das Amtsgericht Cham hat den Angeklagten mit Urteil vom 16.11.2021 wegen falscher Verdächtigung zu 
einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 80,- € verurteilt. Die Berufung des Angeklagten gegen dieses 
Urteil hat das Landgericht Regensburg mit Urteil vom 02.07.2024 mit der Maßgabe als unbegründet 
verworfen, dass der Angeklagte der falschen Verdächtigung in Tateinheit mit Verleumdung schuldig ist. 
Gegen dieses Urteil wendet sich die Angeklagte mit der am 09.07.2024 eingelegten Revision. Die 
Generalstaatsanwaltschaft München beantragt, das Rechtsmittel als unbegründet zu verwerfen.

II.

2
Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revision hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten 
ergeben (§ 349 Abs. 2 StPO).

3
1. Prozesshindernisse liegen nicht vor.

4
Soweit der Angeklagte die fehlende Wirksamkeit des Strafbefehls und damit das Vorliegen eines 
Prozesshindernisses (Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO 67. Aufl., Einleitung Rn. 145c) aufgrund einer 
nicht ausreichenden Unterschrift rügt, dringt er damit nicht durch.

5
Der Strafbefehl gemäß § 408 StPO, der die Funktion des Eröffnungsbeschlusses übernimmt (Meyer-
Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO 67. Aufl., § 411 Rn. 3), erfordert keine vollständige Unterschrift. Im 



Gegensatz zum Urteil (§ 275 Abs. 2 Satz 1 StPO) ist die Unterschrift nicht zwingend vorgeschrieben. Es 
genügt daher ein Hand- oder Faksimilezeichen, falls sich daraus die Person des Richters zweifelsfrei ergibt 
(Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO 67. Aufl., § 409 Rn. 13; Gaede in: Löwe-Rosenberg, StPO, 27. 
Auflage, § 409 StPO Rn. 36; KK-StPO/Maur, 9. Aufl. 2023, StPO § 409 Rn. 13; MüKoStPO/Eckstein, 2. 
Aufl. 2024, StPO § 409 Rn. 34).

6
Diesen Anforderungen wird die Unterzeichnung auf dem Strafbefehl auf jeden Fall gerecht. Es ist eine 
individuelle Zeichnung vorhanden, die den Anfangsbuchstaben des Nachnamens der unterzeichnenden 
Richterin erkennen lässt und die zudem noch mit dem gesondert aufgebrachten Namensstempel der 
Richterin versehen ist. Insoweit steht die Person der den Strafbefehl erlassenden Richterin zweifelsfrei fest.

7
2. Die Rüge der Verletzung des § 275 Abs. 2 Satz 1 StPO, das Urteil sei durch den Richter nicht 
ordnungsgemäß unterzeichnet worden, bleibt erfolglos.

8
Entgegen der Auffassung des Angeklagten genügt der vorliegende Schriftzug den gesetzlichen und 
insbesondere den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an die 
ordnungsgemäße Unterschrift eines Richters unter die Urteilsgründe.

9
Nach § 275 Abs. 2 Satz 1 StPO hat der erkennende Richter das von ihm verfasste schriftliche Urteil zu 
unterschreiben. Weitere Anforderungen an das Schriftbild der Unterschrift sieht das Gesetz nicht vor. Was 
unter einer Unterschrift zu verstehen ist, ergibt sich demnach aus dem Sprachgebrauch und dem Zweck der 
Formvorschrift. Mit der Unterschrift beurkundet der Berufsrichter die Übereinstimmung der Urteilsgründe mit 
dem Beratungsergebnis (Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO 67. Aufl., § 275 Rn. 19). Entsprechend 
diesem Normzweck kommt es maßgeblich darauf an, dass der Unterschrift auch die Urheberschaft zu 
entnehmen ist. Auch wenn die Unterschrift, die aus dem Familiennamen des Unterzeichnenden zu 
bestehen hat, nicht lesbar sein muss, so muss sie ihren Urheber erkennen lassen. Steht die Urheberschaft 
– wie hier – außer Frage, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Akzeptanz einer 
unleserlichen Unterschrift ein großzügiger Maßstab anzuwenden und zwar auch wegen der Variationsbreite, 
die selbst Unterschriften ein und derselben Person aufweisen (vgl. BGH, Beschluss vom 26.04.2012 – VII 
ZB 36/10 –, juris Rn. 8 m.w.N., bezogen auf die Anforderungen an die Unterschrift eines Rechtsanwalts bei 
Einlegung einer Berufung). So ist es ausreichend, dass jemand, der den Namen des Unterzeichnenden und 
dessen Unterschrift kennt, den Namen aus dem Schriftbild herauslesen kann. Das setzt zwar voraus, dass 
mindestens einzelne Buchstaben zu erkennen sind, weil es sonst am Merkmal einer Schrift überhaupt fehlt. 
Jedoch ist es unschädlich, wenn der Namenszug nur flüchtig niedergelegt und von einem starken 
Abschleifungsprozess gekennzeichnet ist. Die Grenze individueller Charakteristik ist demgegenüber bei der 
Verwendung bloßer geometrischer Formen oder einfacher (gerader oder nahezu gerader) Linien 
überschritten (zum Ganzen: KG Berlin, Beschluss vom 01.09.2023 – 3 ORs 52/23 –, juris Rn. 10 m.w.N.; 
OLG Köln, Beschluss vom 19.07.2011 – III-1 RVs 166/11 –, juris Rn. 6; BayObLG, Beschluss vom 
28.05.2003 – 1 ObOWi 177/03 –, juris Rn. 9).

10
Unter Zugrundelegung dieses von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten großzügigen 
Maßstabes sind die Voraussetzungen einer wirksamen Unterzeichnung des Berufungsurteils hier gegeben.

11
Das handschriftliche Gebilde, mit dem der erkennende Richter das Urteil unterschrieben hat, steht für 
seinen Namen. Die Unterschriftsleistung, die dem Senat auch aus zahlreichen anderen Verfahren bekannt 
ist, trägt individuelle Züge und zeigt charakteristische Merkmale auf, die es jemandem, der den Namen des 
Unterzeichnenden und dessen Unterschrift kennt, ermöglicht, seinen Namen aus dem Schriftbild 
herauszulesen. Aus dem gegen den Uhrzeigersinn ersichtlich schwungvoll ausgeführten Bogen lässt sich 
der Groß- und Anfangsbuchstabens seines Nachnamens „C“ herauslesen. Der sich daran nahtlos 
anschließende nach unten verlaufende und geschwungene Abstrich steht erkennbar für den Rest des 
Familiennamens, der sich infolge häufiger Verwendung des Namenszuges bereits erheblich abgeschliffen 
hat. Bei Betrachtung des so entstandenen Gesamtgebildes sind in Ansehung des großzügig angebrachten 
Bogens – in Kenntnis des Namens des Richters – zudem die weiterhin in seinem Familiennamen 



enthaltenen Buchstaben „i“ und „g“ herauszulesen. Damit enthält der Schriftzug mehrere – wenn auch 
verkümmerte bzw. erst bei Gesamtbetrachtung des Gebildes herauslesbare – Buchstaben. In Fällen der – 
wie vorliegend – zweifelsfreien Urheberschaft ist dies ausreichend. Eine andere Deutung lässt sich auch vor 
dem Hintergrund ausschließen, dass die Nachahmung dieses Gebildes aufgrund seiner individuellen 
Proportionen und seines charakteristischen Schwunges, der erkennbar ohne Absetzen des Stiftes 
aufgebracht ist, schwerfallen dürfte und sich auch in Zusammenschau der vorliegenden Umstände keine 
Hinweise darauf ergeben, dass der Richter die Urschrift der Urteilsgründe nur mit einem Kürzel für den 
inneren Betrieb unterzeichnen wollte. Dies gilt umso mehr, als auch nicht unberücksichtigt gelassen werden 
darf, dass unter dem handschriftlich aufgebrachten Schriftzug der Name des erkennenden Richters in 
Druckbuchstaben eingefügt ist.

12
Dies gilt in gleichem Maße im Hinblick auf die Unterschriften auf den Protokollen über die 
Berufungshauptverhandlung und die Verfügung zur Zustellung des landgerichtlichen Urteils.

13
3. Die auf die erhobene allgemeine Sachrüge hin gebotene Überprüfung deckt hinsichtlich des 
Schuldspruches und der Ausführungen zum Strafausspruch keinen Rechtsfehler zum Nachteil des 
Angeklagten auf.

14
Die Kostenentscheidung folgt aus § 473 Abs. 1 Satz 1 StPO.


